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Umsetzung des EU-Pflanzenschutzpakets

�Harmonisierung der Zulassung kommt
– zonale Zulassung verbessert Verfügbarkeit von PSM!

�Beschleunigung des Zulassungsverfahrens
�Verlust von über 85 % der Wirkstoffe verhindert

� 50% Mengenreduktion verhindert
�Pauschale Verbote, Steuern und Abgaben 

verhindert!
�Risikoorientierten Ansatz weitgehend verankert! 
�Harmonisierung durch Verankerung hoher 

deutscher Standards auf europäischer Ebene!



Lobbyarbeit zeigte Wirkung!



Richtlinie - Anwendung von PSM

� Nationale Aktionspläne (NAP) zur Risikominderung
� Quantitative Ziele zur Reduktion der Risiken >>> NAP
� Dokumentation (3 Jahre) und Offenlegung für Dritte
� Fort- und Weiterbildung für Anwender 
� Verbot oder Genehmigung des Sprühens aus der Luft
� Grundsätze des Integrierten PS ab 2014 einhalten
� Leitlinien des IP freiwillig über Förderung – Erstellung durch Verbände 

möglich
� Risikominderungsmaßnahmen Gewässer >> NAP
� Minimierung oder Verbot in empfindlichen Gebieten (z.B. Natura 2000) 

> Risikomanagement
� MS können Information der Nachbarn in NAP regeln
� TÜV Prüfung (bis 2020: 5 dann 3 Jahre)

Pflanzenschutz-Statistikverordnung
� Erhebung von Pflanzenschutz-Anwendungsdaten (früher NEPTUN –

jetzt PAPA)
– Berufsstand oder Statistische Ämter



Rechtliche und fachliche Umsetzung in D 

Änderung Pflanzenschutzgesetz 
(seit 14. Februar 2012 in Kraft)

� Verfahrensvorschriften für Zulassung
� Verankerung des Nationalen Aktionsplans
� Integrierter Pflanzenschutz
� Sachkunde und Weiterbildung
� Parallelhandel
� Sprühen aus der Luft
� PS auf Flächen für Allgemeinheit
� Aufzeichnungspflichten
� Gebrauch von PS-Geräten in Verbindung mit PS-
Zulassung
� Ausbringung/Verwendung von behandeltem 
Saatgut/Pflanzgut (VO-Ermächtigung)



Sachkunde im Pflanzenschutzgesetz

EU-weite Verpflichtung zur Sachkunde aller Anwender, 
Berater, Händler (auch Internethändler)

� Ausstellung eines Zertifikats für sachkundige Anwender
� Antrag an zuständige Behörde
� Anerkennung bestehender Sachkundenachweise 

bis 26.11.2015
� Entzug des Zertifikats bei wiederholten Verstößen

�Forderung: Verfahren muss unbürokratisch laufen

� Details regelt Sachkundenachweisverordnung
� Neue Regelungen des Pflanzenschutzrechts werden 

sich auch in Lehrplänen der Ausbildung wiederfinden 
müssen – z. B. IP



Weiterbildung im Pflanzenschutzgesetz

� Fortbildung für sachkundige Anwender alle 
3 Jahre (> 100.000 Anwender pro Jahr!)
� Frist beginnt für sachkundige Anwender am 1. 
Januar 2013
� Teilnahme an anerkannten (zuständige Behörde)
Fort- / Weiterbildungsmaßnahmen

� Veranstaltung
� e-learning
� …

� Ziel müssen praxistaugliche, breite und 
einfache Weiterbildungsmaßnahmen sein
� Vermeidung von behördlichen  Pflicht-
Schulungen



Weiterbildung – Vorschlag des Berufsstandes

Alternative zur behördlichen Weiterbildung
� Qualifizierung der Winterveranstaltungen als 
Weiterbildung Pflanzenschutz

� Berufsstand bietet Veranstaltungen an
� Pflicht: Einbeziehung Pflanzenschutzdienst
� Vorstellung aktueller Entwicklungen bei Gesetzen, 

Auflagen und Wirkstoffen 
� Stempelvergabe durch Pflanzenschutzdienst
� Umfang 2-3 Stunden
� Bundesweite Abstimmung der wesentlichen Inhalte
� Bundesweite Anerkennung des 

Weiterbildungskonzepts (BMELV, PS-Dienste)
� DBV und LBV entwickeln schlankes Konzept für 
Weiterbildungsveranstaltungen 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


